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Artikel III-73 (ex-Artikel 104)

(13) Weitere Bestimmungen über die Durchführung des in diesem Artikel beschriebenen

Verfahrens sind in dem Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit enthalten.

Durch ein Europäisches Gesetz des Rates werden geeignete Maßnahmen festgelegt, mit denen

das genannte Protokoll abgelöst wird. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des

Europäischen Parlaments und der Europäischen Zentralbank.

Der Rat erlässt vorbehaltlich Vorbehaltlich der sonstigen Bestimmungen dieses Absatzes auf

Vorschlag der Kommission Europäische Verordnungen oder Beschlüsse, in denen werden nähere

Einzelheiten und Begriffsbestimmungen für die Durchführung des genannten Protokolls in

Europäischen Gesetzen festgelegt werden. Er beschließt nach Anhörung des Europäischen

Parlaments.

Explanation (if any) :

Absatz 13 Unterabsatz 2:
Ordentliches Gesetzgebungsverfahren. Die Anhörung der Zentralbank ergibt sich bereits aus Artikel
I-29 Absatz 5.

Absatz 13 Unterabsatz 3:
Ordentliches Gesetzgebungsverfahren statt Verordnungsgebung durch den Rat. Beschlüsse sind für
Festlegung der Begriffsbestimmungen schon von ihrer Rechtsnatur ausgeschlossen, da sie gerade
keine abstrakten, sondern konkrete Regelungen darstellen.
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